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die Ausriickungsstiirken  heben sollen, die auf
dem Papier vorgeschrieben worden sind.

Man kann ja sagen, daB das bei andern Trup-
penkorps auch mehr oder weniger der Fall sei
und daB man fiir geplante Neuorganisationen
verstirkte Rekrutierung notwendig hat. Aber
hei jenen andern Truppenkorps ist das Manko
nicht so grof und nicht so bedeutungsvoll, wie
bei der Infanterie, die zu allen Zeiten und in
allen Kriegen die Hauptarbeit machen mu8l und
die in jedem Krieg die groBiten Verluste zu er-
leiden hat. Und was im Uebrigen das allge-
meine Manko und was die geplanten Neufor-
mationen anbetrifft, so kann der Nutzen von
allen so groB sein, wie man will, es éindert doch
gar nichts an der unantastbaren Richtigkeit des
Satzes, daB, wenn ein kriegssolides Wehrwesen
erschaffen werden will, nichts geplant und unter-
nommen werden darf, wozu die vorhan-
denen Mittel und Krifte nicht ausreichen.
Im hier vorliegenden Falle ist dasjenige, das
ausreichen muB, die Zahl der Rekruten, die das
I.and aufstellen kann. Daraufhin, daf in un-
absehbarer Zeit vielleicht einmal (durch Ein-
biirgerung der Auslinder) die Zahl der Re-
kruten griBer werden kann, darf man niemals
Organisationen schaffen, die unter den Verhilt-
nissen von heute unfertig bleiben miissen oder
dann die vorhandenen Organisationen ver-
kiimmern.

Es soll gar nicht untersucht werden, ob die
ungeheuere Vermehrung des Rekrutenbediirf-
nisses der Spezialtruppen und fiir besondere
Dienstverrichtungen unvermeidlich ist. Die
Frage darf gerne bejaht werden, aber dann ver-
ringere man die Zahl der Bataillone oder gebe
ihnen eine geringere offizielle Ausriick-
ungsstirke.

Aber die gegenwiirtige Zahl der Bataillone bei-
hehalten, und eine Ausriickungsstirke derselben
vorschreiben, die bei der Zahl der Re-
kruten, die die Spezialwaffen der Infanterie
ibrig lassen, nie erreicht werden kann, ist nicht
von Gutem. Die Anschauung der Dinge, die
das nicht empfindet, kann noch vielem andern
die Signatur geben.

Die Rekrutenpriifungen.

(Eingesandt.)

Wenn an einem Ort gespart werden kann,
ohne die Kriegstichtigkeit im
mindestenzu gefdahrden, so ist er, wie
der Einsender in Nr. 48 richtig bemerkt, beim
Aushebungsgeschiaft. KeineArmee
hat diepddagogischePrifung und dal
die Turnpriifung zum Ueberfluss noch
dazu gekommen, wurde einzig den Turnver-
cinen auf Dringen von einigen hochgestell-
ten Turnerfreunden zu lieb eingefithrt. Auch
ich*) bin der Ansicht, daB diese Turnpriifung in

*) Der Verfasser dieser Einsendung ist seit De-
zennien beim Rekrutierungsgeschift tatig.

Die Redaktion.

militirischer Beziehung nachweisbar
keinen Wert hat, aber dic Ausgaben vermehrt,
und das Rekrutierungsgeschift bedeutend ver-
lingert, sowie die Rekruten ganz nervos
macht, wenn sie hin- und hergejagt
werden. Ohne Pidagogen wiirde die Sache
einen ganz richtigen und ruhigen
Verlauf nehmen und rechtzeitig beendigt sein.
— Anno 1875 hatte die pidagogische Priifung
einen nicht zu unterschitzenden Wert, aber jetzt
kann man auf anderm Wege zum richtigen Re-
sultat gelangen und der Statistik dennoch zuver-
lissiges Material an die Hand geben.

Wir zweifeln, daB man es durchbringt, daB
die pidagogische Priifung vorderhand ausfilit,
dagegen diirfte man erwarten, die Turnpriifung
bei der Aushebung werde als unniitzer,
zeitraubender Ballast aus gut ange-
brachten Sparsamkeitsriicksich-
ten aus Abschied und Traktanden ver-
schwinden.

~ Schiesspflicht und Schiesskontrolle.

(Eingesandt.)

Den Darlegungen in Nr. 48 der Militér-
zeitung iiber die umstindliche SchieBkontrolle
stimmen wir insoweit bei, das Remedur in dieser
Sache sehr angezegt wiire. Es ist moglich, ein
etwas einfacheres Verfahren zu finden.

Die Erfilllung der SchieBpflicht ist Ge-
setzesvorschrift und muB daher kon-
trolliert werden von den Fiithrern der kanto-
nalen Korpskontrollen, Ziff. 43 Abs. 4 der
Verordnung iiber das militirische Kontrollwesen
vom 18. Oktober 1909.

In die eidgendssischen und in die
Kommando- Korps-Kontrollen sind die Er-
filllung der SchieBpflicht und die gemeinde-
weise Inspektion nicht einzutragen.

Diese unangenehme zeitraubende
Kontrolle ist also Sache der Kantone.

Alle Dienstleistungen miissen aus dem Dienst-
biichlein ersichtlich sein, und wurde die beziig-
liche Kontrolle bis anhin durch die Sek-
tionschefs oder Kreiskommandanten besorgt.
Wenn man die wirklich unangenehme
Umhersenderei  der  Dienstbiichlein  und
Schiefhefte abschaffen will, so konnte
das dadurch geschehen, daB man den Vor-
stinden der Schiessvereine das
Vertrauen schenken wiirde, diese
Lintragung in den Dienstbiich-
lein zu besorgen und den Kreiskomman-
danten durch Form. VIIIb anzuzeigen.
Der SchieBbericht kommt immer verspitet an die
Oberkontrolle und dient derselbe nicht so ganz
fiir die Xontrolle der Kreiskommandanten,
wenn der Betreffende nicht gleichzeitig
Korps-Kontrollfiihrer ist, was eben nicht iiberall
der Fall ist. Wo dies nicht zutrifft, hat der
Kreiskommandant fiir jeden einzelnen Mann ein

t Formular VIIIb anzufertigen und der hetref-




	Die Rekrutenprüfungen

